
VMH: Stand 7. Juni 2013 die geplanten Änderungen im Aufenthalts gesetz 

Schwarz  fett:  Umsetzung QRL , Blau fett:  Umsetzung DaueraufenthaltsRL 

Die Inhaltsangabe „§ 105c Übergangsregelung zu § 51  Absatz 1a“ wird gestrichen. 

(Sinnvoll, da es den Paragraphen nicht gab!) 

 

Das Aufenthaltsgesetz 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1-2) unverändert 

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesich ert, wenn er ihn einschließlich 

ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Ina nspruchnahme öffentlicher 

Mittel bestreiten kann. Nicht als Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gilt der Bezug von: 

1. Kindergeld, 

2. Kinderzuschlag,  

3. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b des B KGG, 

3. Erziehungsgeld, 

4. Elterngeld, 

5. Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem SGB  III, dem BAFöG und 

      dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und  

6. öffentlichen Mitteln, die auf Beitragsleistungen  beruhen oder die gewährt  

      werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. 

Dabei bleiben das Kindergeld, der Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld oder Elterngeld 

sowie Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz oder dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und 

öffentliche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt werden, 

um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Ist der Ausländer in einer gesetzlichen 

Krankenversicherung krankenversichert, hat er ausreichenden Krankenversicherungsschutz. 

Bei der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden 

Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt. Der 

Lebensunterhalt gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 als gesichert, wenn 

der Ausländer über monatliche Mittel in Höhe des monatlichen Bedarfs, der nach den §§ 13 

und 13a Abs. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bestimmt wird, verfügt. Für die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20 gilt ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der 

Bezugsgröße im Sinne des § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch als ausreichend zur 

Deckung der Kosten der Lebenshaltung. Das Bundesministerium des Innern gibt die 



Mindestbeträge nach den Sätzen 5 und 6 für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember 

des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt. 

(4-6) unverändert 

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter ist ein Ausländer, dem in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union die Rechtsstellung nach Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/109/EG 

des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nr. L 16 S. 44) die zuletzt 

durch die Richtlinie 2011/51/EU (ABl. L 132 vom 19. 5.2011, S. 1) geändert worden ist,  

verliehen und nicht entzogen wurde. 

(8) Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EU ist d er einem langfristig Aufenthaltsbe-

rechtigten durch einen anderen MS der EU ausgestell te Aufenthaltstitel nach Artikel 8 

der Richtlinie 2003/109/EG.  

(9) (8) Einfache deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau A 1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Empfehlungen des Ministerkomitees des 

Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER). 

(10) (9) Hinreichende deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau A 2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 

(11) (10) Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau B 1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 

(12) (11) Die deutsche Sprache beherrscht ein Ausländer, wenn seine Sprachkenntnisse dem 

Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen. 

(13) International Schutzberechtigter ist ein Auslä nder, der internationalen Schutz 

genießt im Sinne der  

1. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 20 04 über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörig en oder Staatenlosen als 

Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig inte rnationalen Schutz benötigen, 

und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (AB l. L 304 vom 30.9.2004,  

S. 12) oder  

2. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlament s und des Rates vom 13. 

Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von D rittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internat ionalen Schutz, für einen 

einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Perso nen mit Anrecht auf subsidiären 

Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutz es (ABl. L 337 vom 

20.12.2011, S. 9). 



§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines 

Aufenthaltstitels, sofern nicht durch Recht der Europäischen Union oder durch 

Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund des Abkommens vom 12. 

September 1963 zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen 

EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt als  

1.   Visum im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3, 

2.   Aufenthaltserlaubnis (§ 7), 

2a. Blaue Karte EU (§ 19a), 

3.   Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder 

4.   Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG (§ 9a). 

Die für die Aufenthaltserlaubnis geltenden Rechtsvorschriften werden auch auf die Blaue Karte 

EU angewandt, sofern durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(2-3) unverändert 

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, die als Besatzungsmitglieder eines 

Seeschiffes tätig sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen. 

(4) (5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein 

Aufenthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den Besitz 

einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen, sofern er weder eine Niederlassungserlaubnis noch 

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG besitzt. Die 

Aufenthaltserlaubnis wird auf Antrag ausgestellt. 

 

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

(1) unverändert 

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Niederlassungserlaubnis 

oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG voraus, dass der 

Ausländer  

1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und 

2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag gemacht hat. 

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung 

erfüllt sind oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar ist, das 

Visumverfahren nachzuholen. 

(3-4) unverändert 

 



§ 6 Visum 

(1-2) unverändert 

(3) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das Bundesgebiet (nationales Visum) 

erforderlich, das vor der Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach den für die 

Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU, die Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG geltenden Vorschriften. Die Dauer des 

rechtmäßigen Aufenthalts mit einem nationalen Visum wird auf die Zeiten des Besitzes einer 

Aufenthaltserlaubnis, Blauen Karte EU, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG angerechnet. 

(4) Ein Ausnahme-Visum im Sinne des § 14 Absatz 2 w ird als Visum im Sinne des 

Absatzes 1 Nummer 1 oder des Absatzes 3 erteilt. 

 

§ 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt -EG 

(1) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG ist ein unbefristeter 

Aufenthaltstitel. § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Soweit dieses Gesetz nichts 

anderes regelt, ist die Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG der 

Niederlassungserlaubnis gleichgestellt. 

(2) Einem Ausländer ist eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU Daueraufenthalt-EG nach 

Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/109/EG zu erteilen, wenn  

1.-6 unverändert 

Für Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 entsprechend. 

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Ausländer  

1. einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 besitzt, der nicht auf Grund des § 23 Abs. 2 

erteilt wurde, oder eine vergleichbare Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union innehat; und weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in  

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als international 

Schutzberechtigter anerkannt ist.  Gleiches gilt, wenn er einen solchen Titel oder eine 

solche Rechtsstellung beantragt hat und über den Antrag noch nicht abschließend 

entschieden worden ist, 

2. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag auf Anerkennung als 

international Schutzberechtigter  Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder auf 

Gewährung subsidiären Schutzes im Rahmen der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 

29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaats-

angehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 

internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 



(ABl. EU Nr. L 304 S. 12) gestellt oder vorübergehenden Schutz im Sinne des § 24 

beantragt hat und über seinen Antrag noch nicht abschließend entschieden worden ist, 

3.-5. unverändert 

 

§ 9b Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

(1) Auf die erforderlichen Zeiten nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden folgende Zeiten 

angerechnet:  

1. unverändert 

2. Zeiten eines früheren Aufenthalts im Bundesgebiet mit Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-

EG, wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer 

Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG war und die 

Niederlassungserlaubnis oder die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG allein wegen 

eines Aufenthalts außerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder wegen 

des Erwerbs der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erloschen ist, bis zu höchstens vier 

Jahre, 

3. Zeiten, in denen der Ausländer freizügigkeitsberechtigt war, 

4. Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums oder der 

Berufsausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte, . 

5. bei international Schutzberechtigten der Zeitrau m zwischen dem Tag der 

Beantragung internationalen Schutzes und dem Tag de r Erteilung eines aufgrund 

der Zuerkennung internationalen Schutzes gewährten Aufenthaltstitels. 

Rest unverändert 

 

§ 9c Lebensunterhalt 

Feste und regelmäßige Einkünfte im Sinne des § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2  § 9a Abs. 2 

Nr. 2 liegen in der Regel vor, wenn – Rest unverändert 

 

§ 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum 

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist unerlaubt, wenn er  

1. einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 nicht besitzt, 

2. den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt,  oder 

2a. zwar einen nach § 4 erforderliches Visum bei Ei nreise besitzt, dieses aber 

durch Drohung, Bestechung oder Kollusion erwirkt od er durch unrichtige oder 



unvollständige Angaben erschlichen wurde und deshal b mit Wirkung für die 

Vergangenheit zurückgenommen oder annulliert wird, oder 

3. nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Betretenserlaubnis 

nach § 11 Abs. 2. 

(2) unverändert 

 

§ 16 Studium; Sprachkurse; Schulbesuch 

(1-2) unverändert 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 120 

Tage oder 240 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer 

Nebentätigkeiten. Dies gilt nicht während des Aufenthalts zu studienvorbereitenden 

Maßnahmen im ersten Jahr des Aufenthalts, ausgenommen in der Ferienzeit, und bei einem 

Aufenthalt nach Absatz 1a. 

(4) unverändert 

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an Sprachkursen, die nicht 

der Studienvorbereitung dienen, zur Teilnahme an einem Schüleraustausch  und in 

Ausnahmefällen für den Schulbesuch erteilt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5a-7) unverändert 

 

§ 18c Aufenthaltserlaubnis  Aufenthaltstitel  zur Arbeitsplatzsuche für 

qualifizierte Fachkräfte 

(1) Einem Ausländer, der über einen deutschen oder anerkannten oder einem deutschen 

Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss verfügt und dessen 

Lebensunterhalt gesichert ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis  ein Aufenthaltstitel zur Suche 

nach einem der Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz für bis zu sechs Monate erteilt 

werden. Die Aufenthaltserlaubnis  Der Aufenthaltstitel berechtigt nicht zur Erwerbstätigkeit. 

(2) Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis  des Aufenthaltstitels über den in Absatz 1 

genannten Höchstzeitraum hinaus ist ausgeschlossen. Eine Aufenthaltserlaubnis  Ein 

Aufenthaltstitel nach Absatz 1 kann erneut nur erteilt werden, wenn sich der Ausländer nach 

seiner Ausreise mindestens so lange im Ausland aufgehalten hat, wie er sich zuvor auf der 

Grundlage einer Aufenthaltserlaubnis  eines Aufenthaltstitels nach Absatz 1 im Bundesgebiet 

aufgehalten hat. 

(3) Auf Ausländer, die sich bereits im Bundesgebiet  aufhalten, findet Absatz 1 nur 

Anwendung, wenn diese unmittelbar vor der Erteilung  der Aufenthaltserlaubnis nach 

Absatz 1 im Besitz eines Aufenthaltstitels zum Zwec k der Erwerbstätigkeit waren 



Absatz 1 findet keine Anwendung auf Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel zu einem 

anderen Zweck im Bundesgebiet aufhalten. 

 

§ 19a Blaue Karte EU 

(1-5) unverändert 

(6) Dem Inhaber einer Blauen Karte EU ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er 

mindestens 33 Monate eine Beschäftigung nach Absatz 1 ausgeübt hat und für diesen Zeitraum 

Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder 

Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder 

Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist und die 

Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 4 bis 6, 8 und 9 vorl iegen und er über 

einfache Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt  § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 

bis 9 vorliegen. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Frist nach Satz 1 verkürzt sich 

auf 21 Monate, wenn der Ausländer er ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

verfügt.  deutsche Sprachkenntnisse der Stufe B1 nachweist. 

 

§ 20 Forschung 
(1-6) unverändert 

(7) Die Absätze 1 und 5 gelten nicht für Ausländer,  

1. die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, weil sie einen 

Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder auf Gewährung subsidiären 

Schutzes im Sinne der Richtlinie 2004/83/EG oder auf Zuerkennung internationalen 

Schutzes im Sinne der Richtlinie 2011/95/EU  gestellt haben, 

2. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, 

3. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde, 

4. deren Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiums ist oder 

5. die von einer Forschungseinrichtung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union an eine deutsche Forschungseinrichtung als Arbeitnehmer entsandt werden. 

 

§ 21 Selbständige Tätigkeit 

(1-4) unverändert 

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer freiberuflichen Tätig-

keit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Eine erforderliche Erlaubnis zur Ausübung des 



freien Berufes muss erteilt worden oder ihre Erteilung zugesagt sein. Absatz 1 Satz 3 Satz 4 

ist entsprechend anzuwenden. Absatz 4 ist nicht anzuwenden. 

(6) unverändert 

 

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er unanfechtbar als 

Asylberechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden 

Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist. Bis zur Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Absatz 1 

des Asylverfahrensgesetzes oder subsidiären Schutz im Sinne des § 4 Absatz 1 des 

Asylverfahrensgesetzes  zuerkannt hat. (§ 3 Abs. 4 des AsylVfG). Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt 

entsprechend. 

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7  § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 vorliegt. Die 

Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und 

zumutbar ist, der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende 

Mitwirkungspflichten verstößt oder schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass 

der Ausländer  

1. a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die 

ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen 

festzulegen, 

2. b) eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat, 

3. c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der 

Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der 

Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder 

4. d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland darstellt. 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer kann für einen vorübergehenden 

Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitäre oder 

persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere 

Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 

Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das 



Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten 

würde. 

(4a/4b-5) unverändert 

 

§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und 

Heranwachsenden 

(1) Einem geduldeten Ausländer, der in Deutschland geboren wurde oder vor Vollendung des 

14. Lebensjahres eingereist ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er sich seit sechs Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 

Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, 

2. er sechs Jahre erfolgreich im Bundesgebiet eine Schule besucht oder in Deutschland 

einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat und 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. und vor 

Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wird, 

sofern gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und 

Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. 

Solange sich der Jugendliche oder der Heranwachsende in einer schulischen oder beruflichen 

Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die Inanspruchnahme öffentlicher 

Leistungen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nicht aus. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn 

die Abschiebung aufgrund eigener falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner 

Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. Die 

Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden, wenn die 

Ablehnung nach § 30 Absatz 3 des Asylverfahrensgesetzes einen Antrag nach § 14a des 

Asylverfahrensgesetzes betrifft. 

(2-3) unverändert 

 

§ 26 Dauer des Aufenthalts 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann für jeweils längstens drei Jahre erteilt 

und verlängert werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 jedoch für längstens 

sechs Monate, solange sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im 

Bundesgebiet aufgehalten hat. Asylberechtigten und Ausländern, denen die 

Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Absatz 1 de s Asylverfahrensgesetzes 

zuerkannt worden ist, wird die Aufenthaltserlaubnis  für drei Jahre erteilt. Subsidiär 

Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des As ylverfahrensgesetzes wird die 

Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erteilt, bei Verl ängerung für zwei weitere Jahre. 



Ausländern, die die Voraussetzungen des § 25 Absatz  3 erfüllen, wird die 

Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr erteil t. In den Fällen des § 25 Abs. 1 und 2 

wird die Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre erteilt, in den Fällen des § 25 Abs. 3 für mindestens 

ein Jahr. Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a und 4b werden für jeweils sechs 

Monate erteilt und verlängert; in begründeten Fällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig. 

(2) unverändert 

(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2  

§ 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Alternative 1  besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu 

erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des 

Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die 

Rücknahme nicht vorliegen. 

(4) unverändert 

 

§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs 

1-4) unverändert 

(5) Der Aufenthaltstitel nach diesem Abschnitt bere chtigt zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit. 

 

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen 

(1) unverändert 

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er drei 

Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Lebensgemeinschaft mit dem 

Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund vorliegt und er über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfü gt. sich auf einfache Art in 

deutscher Sprache verständigen kann. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.  Im 

Übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft 

fortbesteht. 

(3) Die §§ 31 und 34 35 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des 

Aufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im Bundesgebiet 

tritt. Die einem Elternteil eines minderjährigen ledigen D eutschen zur Ausübung der 

Personensorge erteilte Aufenthaltserlaubnis ist auc h nach Eintritt der Volljährigkeit des 

Kindes zu verlängern, solange das Kind mit ihm in f amiliärer Lebensgemeinschaft lebt 

und das Kind sich in einer Ausbildung befindet, die  zu einem anerkannten schulischen 

oder beruflichen Bildungsabschluss oder Hochschulab schluss führt. 

(4) unverändert 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 



§ 29 Familiennachzug zu Ausländern 

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss  

1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU  

Daueraufenthalt-EG, Aufenthaltserlaubnis oder eine Blaue Karte EU besitzen und 

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen. 

(2) unverändert 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind eines 

Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25 Absatz 2  

Satz 1 Alternative 2 oder Absatz 3  § 25 Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder 

humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland erteilt werden. § 26 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familiennachzug wird in den 

Fällen des § 25 Abs. 4 bis 5, § 25a Absatz 1 und 2, § 104a Abs. 1 Satz 1 und § 104b nicht 

gewährt. 

(4) unverändert 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit,  

1. soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt ist, 

2. wenn der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, einen Aufenthaltstitel nach 

den §§ 19a oder 20 besitzt oder 

3. wenn die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im 

Bundesgebiet bestanden hat und die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers, zu dem der 

Familiennachzug stattfindet, nicht mit einer Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder 

dessen Aufenthalt nicht bereits durch Gesetz oder Verordnung von einer Verlängerung 

ausgeschlossen ist. 

 

§ 30 Ehegattennachzug 

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn  

1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen 

kann und 

3. der Ausländer 

a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 

b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG besitzt, 

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 oder § 25 Abs. 1 oder Abs. 2 besitzt, 

d)-g) unverändert 

Satz 1 Nr. 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn  



1. der Ausländer einen Aufenthaltstitel nach den §§ 19 bis 21 besitzt und die Ehe bereits 

bestand, als er seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt hat, 

2. der Ausländer unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG Inhaber einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 20 war oder Rest unverändert 

(2-4) unverändert 

 

§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unabhängiges 

Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn  

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im 

Bundesgebiet bestanden hat oder 

2.  der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im 

Bundesgebiet bestand 

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis 

oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG war, es sei denn, er konnte die 

Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Satz 1 

ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers nicht verlängert oder dem 

Ausländer keine Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  

Daueraufenthalt-EG erteilt werden darf, weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des Zwecks 

des Aufenthalts oder durch eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 

ausgeschlossen ist. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) unverändert 

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers gesichert 

ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU  

Daueraufenthalt-EG besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 

6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen. 

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des Absatzes 

2 Satz 4 3 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, solange 

die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt - EU  Daueraufenthalt-EG nicht vorliegen. 

 

 



§ 32 Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländer s ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 

erteilen, wenn beide Eltern oder der allein persone nsorgeberechtigte Elternteil eine 

Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine Nie derlassungserlaubnis oder eine 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzen. 

(2) Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 1 6. Lebensjahr vollendet und verlegt 

es seinen Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit sein en Eltern oder dem allein 

personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesg ebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn es 

die deutsche Sprache beherrscht oder gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund 

seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse  in die Lebensverhältnisse in der 

Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Satz 1 gi lt nicht, wenn 

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 2 5 Absatz 1 oder 2 oder eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 besitzt oder 

2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Le bensgemeinschaft lebender 

Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis nach § 19 ode r eine Blaue Karte EU 

besitzt. 

(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll eine Aufenthalt serlaubnis nach Absatz 1 und 2 

auch zum Nachzug zu nur einem sorgeberechtigten Elt ernteil erteilt werden, wenn der 

andere Elternteil sein Einverständnis mit dem Aufen thalt des Kindes im Bundesgebiet 

erklärt hat oder eine entsprechende rechtsverbindli che Entscheidung einer zuständigen 

Stelle vorliegt. 

(4) unverändert 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 

erteilen, wenn  

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, 

1a. der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Blaue Karte EU oder eine 

Niederlassungserlaubnis nach § 19 besitzt oder die Eltern ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Bundesgebiet haben und mindestens ein Elternteil eine Blaue Karte EU 

oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 19 besitzt oder 

2. beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine 

Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 

besitzen und das Kind seinen Lebensmittelpunkt zusammen mit seinen Eltern oder dem 

allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet verlegt. 

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist eine 

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder gewährleistet 



erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die 

Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann, und beide Eltern oder 

der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzen. 

(2a) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 

38a besitzt, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die familiäre Lebensgemeinschaft 

bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestand, in dem der Ausländer die 

Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt. Dasselbe gilt, wenn der 

Ausländer unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besaß. 

(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, welches das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der allein 

personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzen. 

(4) unverändert 

 

§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet 

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, kann abweichend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 

Nr. 2 von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Elternteil eine 

Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt 

– EU Daueraufenthalt - EG besitzt. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt beide Elternteile oder der 

allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine 

Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - 

EG besitzen, wird dem im Bundesgebiet geborenen Kind die Aufenthaltserlaubnis von Amts 

wegen erteilt. Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet geborenen Kindes, dessen Mutter oder 

Vater zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz eines Visums ist oder sich visumfrei aufhalten darf, 

gilt bis zum Ablauf des Visums oder des rechtmäßigen visumfreien Aufenthalts als erlaubt. 

 

§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder 

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 

Abs. 1 Nr. 2 zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigter Elternteil eine 

Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  

Daueraufenthalt - EG besitzt und das Kind mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebt oder 

das Kind im Falle seiner Ausreise ein Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte. 

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis zu einem 

eigenständigen, vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Das Gleiche gilt bei 



Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  

Daueraufenthalt - EG oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechender Anwendung des 

§ 37 verlängert wird. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, solange die Voraussetzungen für die 

Erteilung der Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  

Daueraufenthalt - EG noch nicht vorliegen. 

 

§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der E uropäischen 

Union langfristig Aufenthaltsberechtigte 

(1-2) unverändert 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei ner Beschäftigung, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit der Ausübung der Beschäfti gung nach § 39 Absatz 2 

zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 4 2 oder durch zwischenstaatliche 

Vereinbarung bestimmt ist, dass die Ausübung der Be schäftigung ohne Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Die Aufe nthaltserlaubnis berechtigt zur 

Ausübung einer selbständigen Tätigkeit, wenn die in  § 21 genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind.  Der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 berechtigt nur zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit, wenn die in § 18 Abs. 2, den §§ 19, 19a, 20 oder § 21 genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 für ein Studium oder für 

sonstige Ausbildungszwecke erteilt, sind die §§ 16 und 17 entsprechend anzuwenden. In den 

Fällen des § 17 wird der Aufenthaltstitel ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt. 

(4) unverändert 

 

§ 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung 

(1-2) unverändert 

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 

6 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung 

erforderlich ist. 

(4-6) unverändert 

 

§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat ein Ausländer, 

der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm  

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis 

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36), 



c) aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 oder Abs. 2, 

d) als langfristig Aufenthaltsberechtigter nach § 38a oder 

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen, wenn der 

Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens  mehr als einem Jahr erhält oder seit 

über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist 

vorübergehender Natur. 

(2-4) unverändert 

 

§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs 

(1-2a) unverändert 

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht 

nach oder legt er den Abschlusstest nicht erfolgreich ab, weist ihn die zuständige 

Ausländerbehörde vor der Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf die möglichen 

Auswirkungen seines Handelns (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8, § 9a Absatz 2  

Satz 1 Nummer 3 und 4  dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes) hin. 

Die Ausländerbehörde kann den Ausländer mit Mitteln des Verwaltungszwangs zur Erfüllung 

seiner Teilnahmepflicht anhalten. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der 

voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer Summe durch Gebührenbescheid erhoben 

werden. 

 

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltu ng von 

Beschränkungen 

(1-8a) unverändert 

(9) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG erlischt nur, wenn  

Rest unverändert 

(10) unverändert 

 

§ 52 Widerruf 

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zweite Alternative, 

Nummer 2, 2a, 3 und 4 kann außer in den Fällen der Absätze 2 bis 6  2 bis 7 nur widerrufen 

werden, wenn  

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt, 

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert, 

3. er noch nicht eingereist ist, 



4. seine Anerkennung als Asylberechtigter, oder seine Rechtsstellung als Flüchtling 

oder als subsidiär Schutzberechtigter  erlischt oder unwirksam wird oder 

5. die Ausländerbehörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 

Satz 1 feststellt, dass 

a) die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7  § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 

nicht oder nicht mehr vorliegen, 

b) der Ausländer einen der Ausschlussgründe nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1  

bis 4  Buchstabe a bis d erfüllt oder 

c) in den Fällen des § 42 Satz 1 des Asylverfahrensgesetzes die Feststellung 

aufgehoben oder unwirksam wird. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem Ausländer in 

familiärer Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen werden, wenn diesen kein 

eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht. 

(2-7) unverändert 

 

§ 56 Besonderer Ausweisungsschutz 

(1) Ein Ausländer, der  

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

1a. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG besitzt, 

2.-5. unverändert 

(2-3) unverändert 

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung 

ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als 

Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absat z 1 

Nummer 2 des Asylverfahrensgesetzes) die Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 

60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird abgesehen, wenn  

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine Ausweisung rechtfertigt, oder 

2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene 

Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist. 

 

§ 57 Zurückschiebung 

(1-2) unverändert 

(3) § 58 Absatz 1b,  § 59 Absatz 8, § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9, die §§ 62 und 62a sind 

entsprechend anzuwenden. 

 



§ 58 Abschiebung 

(1-1a) unverändert 

(1b) Ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Dauerauf enthalt – EU besitzt oder eine 

entsprechende Rechtsstellung in einem anderen Mitgl iedstaat der Europäischen Union 

innehat und in einem anderen Mitgliedstaat der Euro päischen Union international 

Schutzberechtigter ist, darf außer in den Fällen de s § 60 Absatz 8 Satz 1 nur in den 

schutzgewährenden Mitgliedstaat abgeschoben werden.  § 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 bleibt 

unberührt. 

(2-3) unverändert 

 

§ 60 Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem 

sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität , 

Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 

seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, 

denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus einem anderen 

Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die 

außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind.  wurden. Eine Verfolgung wegen der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die 

Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das 

Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von  

a) dem Staat, 

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets 

beherrschen oder 

c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b genannten Akteure 

einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht 

willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land 

eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht, 

es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative. Für die Feststellung, ob eine 

Verfolgung nach Satz 1 vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 sowie die Artikel 7 bis 10 der Richtlinie 

2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den 

Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12) ergänzend anzuwenden. Wenn der Ausländer sich auf das 



Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob die 

Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften des 

Asylverfahrensgesetzes angefochten werden. 

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben  werden, in dem ihm der in § 4 

Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes bezeichnete ern sthafte Schaden droht. Absatz 1 

Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben 

werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete Gefahr besteht, der Folter oder 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden. 

(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben  werden, weil dieser Staat den 

Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr  der Verhängung oder der 

Vollstreckung der Todesstrafe besteht, finden die V orschriften über die Auslieferung 

entsprechende Anwendung.  Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, 

wenn dieser Staat den Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung 

oder der Vollstreckung der Todesstrafe besteht. In diesen Fällen finden die Vorschriften über 

die Auslieferung entsprechende Anwendung. 

(4-6) unverändert 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, 

wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 

besteht. Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat ist abzusehen, wenn 

er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer erheblichen individuellen Gefahr für Leib 

oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

ausgesetzt ist. Gefahren nach Satz 1 oder Satz 2, denen die Bevölkerung oder die 

Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei 

Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

(8) unverändert 

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 

abweichend von den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung angedroht und 

diese durchgeführt werden. Die Absätze 2 bis 7 bleiben unberührt.  

(10) unverändert 

(11) Für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach den Absätzen 2, 3 und 7 Satz 2 

gelten Artikel 4 Abs. 4, Artikel 5 Abs. 1 und 2 und die Artikel 6 bis 8 der Richtlinie 2004/83/EG 

des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 



internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU 

Nr. L 304 S. 12). 

 

§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer 

(1) unverändert 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer von drei Jahren hinsichtlich der 

Ausländer, die ohne erforderlichen Pass, Passersatz oder erforderlichen Aufenthaltstitel in das 

Bundesgebiet befördert werden und die bei der Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie 

sich auf politische Verfolgung, Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 des 

Asylverfahrensgesetzes oder die Gefahr eines ernsth aften Schadens im Sinne des § 4 

Absatz 1 des Asylverfahrensgesetzes  oder die in § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 bezeichneten 

Umstände berufen. Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz 

erteilt wird. 

(3) unverändert 

 

§ 69 Gebühren 

(1-2) unverändert 

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende Höchstsätze nicht 

übersteigen:  

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro, 

1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro, 

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 260 Euro, 

2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG: 

260 Euro, 

3.-8. unverändert 

(4) unverändert 

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorsehen, dass für die Beantragung 

gebührenpflichtiger Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die 

Bearbeitungsgebühr für die Beantragung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG darf höchstens die Hälfte der für ihre 

Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen. Die Gebühr ist auf die Gebühr für die Amtshandlung 

anzurechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und der Versagung der 

beantragten Amtshandlung nicht zurückgezahlt. 

(6) unverändert 

 

 



§ 72 Beteiligungserfordernisse 

(1) unverändert 

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 5 

oder 7  § 60 Abs. 2 bis 5 oder Abs. 7 und das Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes nach  

§ 25 Abs. 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4  Buchstabe a bis d entscheidet die Ausländerbehörde nur 

nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 

(3-7) unverändert 

 

§ 75 Aufgaben 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben nach anderen 

Gesetzen folgende Aufgaben:  

Nr. 1-6 unverändert 

7. Koordinierung der Programme und Mitwirkung an Pr ojekten zur Förderung der 

freiwilligen Rückkehr sowie Auszahlung hierfür  bew illigter Mittel. 

Gewährung der Auszahlungen der nach den Programmen zur Förderung der freiwilligen 

Rückkehr bewilligten Mittel; 

Nr. 8-11 unverändert 

 

§ 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

(1) Die folgenden Verwaltungsakte bedürfen der Schr iftform und sind mit Ausnahme der 

Nummer 5 mit einer Begründung zu versehen: 

1. der Verwaltungsakt, 

a) durch den ein Passersatz, ein Ausweisersatz oder e in Aufenthaltstitel versagt, 
räumlich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingun gen und Auflagen versehen 
wird oder 

b) mit dem die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbes timmung zum 
Aufenthaltstitel versagt wird, sowie 

2. die Ausweisung, 

3. die Abschiebungsanordnung nach § 58a Absatz 1 Sa tz 1, 

4. die Androhung der Abschiebung und 

5. die Aussetzung der Abschiebung. 

6. Beschränkungen des Aufenthalts nach § 12 Absatz 4, 

7.  die Anordnungen nach den §§ 47 und 54a, 

8.  die Rücknahme und der Widerruf von Verwaltungsa kten nach diesem Gesetz 

sowie 

9. die Entscheidung über einen Antrag auf Befristun g nach § 11 Absatz 1 Satz 3. 



Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel 

versagt, räumlich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und Auflagen versehen 

wird, sowie die Ausweisung, die Abschiebungsanordnung nach § 58a Absatz 1 Satz 1, die 

Androhung der Abschiebung und die Aussetzung der Abschiebung bedürfen der Schriftform 

und sind mit Ausnahme der Aussetzung der Abschiebung mit einer Begründung zu 

versehen. Das Gleiche gilt für Beschränkungen des Aufenthalts nach § 12 Abs. 4, die 

Anordnungen nach den §§ 47 und 54a sowie die Rücknahme und den Widerruf von 

Verwaltungsakten nach diesem Gesetz und die Entscheidung über einen Antrag auf 

Befristung nach § 11 Absatz 1 Satz 3. Einem Verwaltungsakt, mit dem ein Aufenthaltstitel 

versagt oder mit dem ein Aufenthaltstitel zum Erlöschen gebracht wird, sowie der 

Entscheidung über einen Antrag auf Befristung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 ist eine Erklärung 

beizufügen. Mit dieser Erklärung wird der Ausländer über den Rechtsbehelf, der gegen den 

Verwaltungsakt gegeben ist, und über die Stelle, bei der dieser Rechtsbehelf einzulegen ist, 

sowie über die einzuhaltende Frist belehrt; in anderen Fällen ist die vorgenannte Erklärung 

der Androhung der Abschiebung beizufügen. 

(2-3) unverändert 

 

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt 

(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet 

bekannten Umstände und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. Über das Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7  § 60 Abs. 2 bis 7 entscheidet die 

Ausländerbehörde auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen 

Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des Bundes 

außerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse. 

(2) unverändert 

 

§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels 

(1-3) unverändert 

(4) Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Verlängerung oder die 

Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines 

Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend. Dies gilt nicht für ein 

Visum nach § 6 Absatz 1 . Wurde der Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines 

Aufenthaltstitels verspätet gestellt, kann die Ausländerbehörde zur Vermeidung einer unbilligen 

Härte die Fortgeltungswirkung anordnen. 

(5) unverändert 

 



§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage 

(1) Widerspruch und Klage gegen  

1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels, 

2. die Auflage nach § 61 Abs. 1 Satz 1, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung zu 

nehmen, 

3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit  Beschäftigung betrifft, 

4. den Widerruf des Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in 

den Fällen § 75 Absatz 2 Satz 1  des § 75 Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes sowie 

5. den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von Forschungseinrichtungen 

für den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach § 20 sowie  

6. die Ausreiseuntersagung nach § 46 Absatz 2 Satz 1  (weggefallen) 

haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) unverändert 

 

§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit Integrationsmaßn ahmen 

(1) Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine Übermittlung von 

teilnehmerbezogenen Daten, insbesondere von Daten der Bestätigung der 

Teilnahmeberechtigung, der Zulassung zur Teilnahme nach § 44 Absatz 4 sowie der 

Anmeldung zu und der Teilnahme an einem Integrationskurs, durch die Ausländerbehörde, den 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, das Bundesverwaltungsamt und die für die 

Durchführung der Integrationskurse zugelassenen privaten und öffentlichen Träger an das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zulässig, soweit sie für die Erteilung einer Zulassung 

oder Berechtigung zum Integrationskurs, die Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme, 

die Feststellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung nach § 44a Absatz 1 Satz 1, die 

Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme oder die Abrechnung und Durchführung der 

Integrationskurse erforderlich ist. Die für die Durchführung der Integrationskurse zugelassenen 

privaten und öffentlichen Träger dürfen die zuständige Ausländerbehörde oder den zuständigen 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über eine nicht ordnungsgemäße Teilnahme 

eines nach § 44a Absatz 1 Satz 1 zur Teilnahme verpflichteten Ausländers informieren. Das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf die nach Satz 1 übermittelten Daten auf Ersuchen 

an Ausländerbehörden, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und 

Staatsangehörigkeitsbehörden weitergeben, soweit dies für die Erteilung einer Zulassung oder 

Berechtigung zum Integrationskurs, zur Kontrolle der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung, für 

die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG, zur Überwachung der 



Eingliederungsvereinbarung oder zur Durchführung des Einbürgerungsverfahrens erforderlich 

ist. Darüber hinaus ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge nur für die Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse 

zulässig. 

(2) unverändert 

 

§ 91c Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtl inie 

2003/109/EG 

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet als nationale Kontaktstelle im 

Sinne des Artikels 25 der Richtlinie 2003/109/EG die zuständige Behörde eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines 

langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt, über den Inhalt und den Tag einer Entscheidung 

über die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1 oder über 

die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt-EG. Die Behörde, 

die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

unverzüglich die hierfür erforderlichen Angaben. Der nationalen Kontaktstelle können die für 

Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem Ausländerzentralregister unter 

Nutzung der AZR-Nummer automatisiert übermittelt werden. 

(1a) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge le itet von Amts wegen 

Auskunftsersuchen der Ausländerbehörden über das Fo rtbestehen des internationalen 

Schutzes im Sinne von § 2 Absatz 13 in einem andere n Mitgliedstaat an die zuständigen 

Stellen des betroffenen Mitgliedstaates der Europäi schen Union weiter. Hierzu 

übermittelt die jeweils zuständige Ausländerbehörde  dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge die erforderlichen Angaben. Das Bundesa mt für Migration und Flüchtlinge 

leitet die auf die Anfragen eingehenden Antworten a n die jeweils zuständige 

Ausländerbehörde weiter. 

(2-5) unverändert 

(5a) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gi bt den zuständigen Stellen der 

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Ersuchen innerhalb eines Monats 

nach Eingang des Ersuchens Auskunft darüber, ob ein  Ausländer in der 

Bundesrepublik Deutschland weiterhin die Rechtsstel lung eines international 

Schutzberechtigten genießt. 

(5b) Enthält die durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte 

langfristige Aufenthaltsberechtigung – EU eines int ernational Schutzberechtigten den 

Hinweis, dass dieser Staat dieser Person internatio nalen Schutz gewährt und ist die 

Verantwortung für den internationalen Schutz im Sin ne von § 2 Absatz 13 nach 



Maßgaben der einschlägigen Rechtsvorschriften auf D eutschland übergegangen, bevor 

dem international Schutzberechtigten eine Erlaubnis  zum Daueraufenthalt – EU nach § 

9a erteilt wurde, so ersucht das Bundesamt für Migr ation und Flüchtlinge die zuständige 

Stelle des anderen Mitgliedstaates, den Hinweis in der Aufenthaltsberechtigung – EU 

entsprechend zu ändern. 

(5c) Wird einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union langfristig 

Aufenthaltsberechtigten in Deutschland internationa ler Schutz im Sinne von § 2 Abs. 13 

gewährt, bevor ihm eine Erlaubnis zum Daueraufentha lt – EU nach § 9a erteilt wurde, so 

ersucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  die zuständige Stelle des anderen 

Mitgliedstaates, in die dort ausgestellte Aufenthal tsberechtigung – EU den Hinweis 

aufzunehmen, dass Deutschland dieser Person interna tionalen Schutz gewährt. 

(6) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt der jeweils zuständigen 

Ausländerbehörde von Amts wegen den Inhalt von Mitteilungen anderer Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union mit,  

1. wonach der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen beabsichtigt oder durchführt, die sich gegen einen Ausländer richten, der 

eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt-EG besitzt, 

2. wonach ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  

Daueraufenthalt-EG besitzt, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

langfristig Aufenthaltsberechtigter geworden ist oder ihm in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union ein Aufenthaltstitel erteilt oder sein Aufenthaltstitel verlängert 

wurde. 

§ 98 Bußgeldvorschriften 

(1-2a) unverändert 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1.-6. unverändert 

7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe d, Nummer 7,   

§ 99 Abs. 1 Nr. 7, 10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j zuwiderhandelt, soweit sie für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(4-6) unverändert 

 

§ 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 

(1-2) unverändert 

(3) Ein Aufenthaltstitel, der vor dem 28. August 2007 mit dem Vermerk „Daueraufenthalt-EG“ 

versehen wurde, gilt als Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - EG fort. 

 



§ 104 Übergangsregelungen 

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsbefugnis sind, ist es bei der Entscheidung über die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU  Daueraufenthalt - 

EG hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erforderlich, dass sie sich auf einfache Art in 

deutscher Sprache mündlich verständigen können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet keine 

Anwendung. 

(3-7) unverändert 

(8) § 28 Absatz 2 in der bis zum [Tag vor dem Inkra fttreten dieses Gesetzes] geltenden 

Fassung findet weiter Anwendung auf Familienangehör ige eines Deutschen, die am [Tag 

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] bereits eine n Aufenthaltstitel nach § 28 Absatz 1 

inne hatten. 

(9) Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §  25 Absatz 3 besitzen, weil das 

Bundesamt oder die Ausländerbehörde festgestellt ha t, dass Abschiebungsverbote nach 

§ 60 Absatz 2, 3 oder 7 Satz 2 in der vor dem [Datu m des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 

gültigen Fassung vorliegen, gelten als subsidiär Sc hutzberechtigte im Sinne des § 25 

Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a bis d in der vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes nach Artikel 7 Satz 1] gültigen Fas sung und erhalten von Amts wegen 

eine Aufenthaltserlaubnis nach  

§ 25 Absatz 2 Satz 1 Alternative 2, es sei denn, da s Bundesamt hat die Ausländerbehörde 

über das Vorliegen von Ausschlusstatbeständen im Si nne des § 4 Absatz 2 des 

Asylverfahrensgesetzes unterrichtet. Die Zeiten des  Besitzes der Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Absatz 3 Satz 1 in der vor dem …[einsetze n: Datum des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes nach Artikel 7 Satz 1] gültigen Fassung st ehen Zeiten des Besitzes einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 Alte rnative 2 gleich. § 73b des 

Asylverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 


